
782 Nachrichten.

425. In der scharfsinnigen Untersuchung F. Wil­
helms über die Erwerbung Tirols durch Rudolf IV. von 
Oesterreich (Mittheil, des Inst, für Österreich. Geschichtsf. 
XXIV, 29ff.) wird die Vermuthung begründet, dass die Urk. 
der Markgräfin Margarethe vom 2. Sept. 1359 über das 
Vermächtnis Tirols an Rudolf sammt dem zugehörigen 
Schreiben an die Lehnsherren vom 5. Sept, im J. 1362 in 
der Kanzlei Rudolfs gefälscht seien; diese Fälschungen 
habe er dann gegenüber den Räthen Margarethens benutzt, 
um die echte Vermächtnisurkunde vom 26. Jan. 1363 zu 
erwirken.

426. In den Bulletins der Brüsseler Akademie, Classe 
des lettres 1903 S. 13ff., veröffentlicht und erläutert 
H. Pirenne ein Privileg des Grafen Ludwig von Flan­
dern für die Stadt Brügge vom Juni 1380 und zwei 
andere damit zusammenhängende Aktenstücke aus dem­
selben Jahre.

427. Der Untersuchung Fr. Kellers: ‘Die Verschul­
dung des Hochstifts Konstanz im 14. und 15. Jh.’ (Frei­
burg, Herder 1903) sind vier Urkunden Konstanzer 
Bischöfe aus diesem Zeitraum im Abdruck nach den 
Originalen beigegeben. H. W.

428. Seinem Aufsatz über die Gründung des Domini­
canerklosters Warburg giebt A. Gottlob Regesten 
und Urkunden im Abdruck nach den Originalen aus 
dem 14. und 15. Jh. bei (Zeitschr. für vaterländ. Gesch. 
und Alterthumsk. Westfalens LX, 2, 109ff.). H. W.

429. In den Baltischen Studien N. F. VI, 151ff. giebt 
0. Heinemann an der Hand zweier von ihm abgedruckter 
Aktenstücke von 1428 Aufschluss über das Verfahren gegen 
den Kanzler Herzog Bogislavs VIII. von Pommern Martin 
Mickeldey, der seine Erfahrung dazu benutzt hatte, 
Urkunden auf den Namen seines Herrn zu fälschen und 
sie hernach den dadurch mit Vortheilen Bedachten gegen 
hohe Summen zu verkaufen. Fünf solcher Fälschungen, 
die er z. Th. auf radierten echten Stücken hergestellt 
hatte, wurden schliesslich von ihm eingestanden, worauf 
seine Verurtheilung zu lebenslänglicher Einkerkerung er­
folgte. H. W.

430. Eine durch Inhalt und Form auffallende Privat­
urkunde von 1446, enthaltend den Verzicht eines Ordens­
bruders auf alles persönliche Eigenthum, veröffentlicht 


